
retrospektiven Betrachtung früherer
Taten geschlußfolgert wird (S. 577).
Erhebliche regionale Differenzen
wurden sowohl bei der Anord-
nungs- wie auch der Entlassungs-
praxis deutlich. In Nordrhein-West-
falen wurde jeder Vierte bereits
nach Verbüßung der Freiheitsstrafe
entlassen, in Baden-Württemberg
und Bayern nur jeder Zehnte
(S. 402). Die durchschnittliche Dau-
er der SV betrug bei den (gem. § 67d
II StGB) erfolgreich Entlassenen
5 1/2 Jahre, bei Sexualtätern betrug
die Dauer mehr als 7 Jahre (bei
Raubtätern und Dieben lag die Dau-
er bei 3 bis 3 1/2 Jahren).

Das mit der Anordnung der SV
verbundene Sonderopfer läßt sich
aus diesen Daten unschwer entneh-
men: Wird ein Sexualtäter zu einer
Freiheitsstrafe von 5 Jahren zusätz-
lich SV verurteilt, so verbüßt er aller
Wahrscheinlichkeit nach ca. 12 Jah-
re. Sieht das Gericht von der Anord-
nung der SV ab, erhöht aber (wie
dies auch in der vorliegenden Un-
tersuchung belegt wurde) die zeitige
Freiheitsstrafe und verhängt z.B. 9
statt 5 Jahre, so befindet sich der
entsprechende Täter im Falle einer
Zweidrittelentlassung nach 6 Jah-
ren, also der Hälfte der Zeit des Kol-
legen mit angeordneter SV, wieder
in Freiheit, schlechtenfalls nach 9
Jahren, also drei Jahre früher! 

In Anbetracht der eher zufälligen
Anordnungspraxis gerade bei Se-
xualtätern muß dieser Tatbestand
in fundamentaler Weise unser Ge-
rechtigkeitsempfinden verletzten.
»Hardliner«, die eine Lockerung der
zu Recht strengen gesetzlichen An-
ordnungsvoraussetzungen der SV
fordern, müssen nicht nur eine Er-
höhung des Anteils »falscher Positi-
ver« (d.h. in Wahrheit Ungefährli-
cher) in Kauf zu nehmen bereit
sein, sondern auch die als willkür-
lich anzusehende Differenzierung
der Dauer von Freiheitsentzug bei
gleichgelagerten Fällen und damit
ein empirisch nicht begründbares
Sonderopfer der Sicherungsver-
wahrten hinnehmen.

Die außerordentlich sorgfältige
empirische Analyse des Verf. über-
zeugt auch in den rechtspolitischen
Konsequenzen. Der Verfasser
schließt mit der Feststellung, daß
die vorliegende Untersuchung den
seit der Einführung der Sicherungs-
verwahrung geforderten eindeuti-
gen Beleg, daß der Gewinn kollekti-
ver Sicherheit die Individualein-

bußen des Verwahrten übersteigt,
nicht erbracht habe. »Vielleicht
sollte eine rationale Kriminalpolitik
die mehr als 60 Jahre andauernden
ungelösten Probleme der Siche-
rungsverwahrung zum Anlaß neh-
men, es einmal mit einem Sanktio-
nenrecht ohne Sicherungsverwah-
rung zu versuchen.« (S. 600)

Dafür spricht auch die vom Verf.
in einem eigenständigen Kapitel
skizzierte internationale Entwick-
lung (zumindest in Europa, der
Sonderfall USA einmal ausgeklam-
mert!), die eine zunehmende Ab-
kehr von zeitlich unbestimmter
Unterbringung jeglicher Art bein-
haltet. Zahlreiche Länder haben der
SV vergleichbare Institutionen ent-
weder abgeschafft (Schweden schon
1981, jüngst Finnland) oder ma-
chen immer seltener davon Ge-
brauch (insbesondere Österreich
und die Schweiz). 

Wenngleich selbstverständlich an-
dere Sanktionen wie die langfristige
zeitige Freiheitsstrafe (so in Deutsch-
land) oder die lebenslange Freiheits-
strafe (so in England/Wales) von der
Zurückdrängung unbestimmter Ver-
wahrung i.S. der SV profitieren (ge-
legentlich findet auch eine Verlage-
rung in psychiatrische oder andere
Behandlungs-Maßregeln statt, vgl.
die Niederlande), so ist doch auch
darin zumindest dann ein nicht zu
vernachlässigender Fortschritt zu se-
hen, wenn damit eine zeitliche Be-
grenzung (wie bei der zeitigen Frei-
heitsstrafe) und/oder die klare
Ausrichtung an Behandlungsange-
boten anstatt bloßer Verwahrung
verbunden ist.

Die Arbeit von Jörg Kinzig liefert
eine ausgezeichnete rationale
Grundlage für die derzeit von Emo-
tionen geprägte Diskussion. Es
bleibt zu hoffen, daß sie nicht nur
zur Versachlichung der Debatte
beiträgt, sondern auch zu einem
kriminalpolitischen Fortschritt i.S.
der Abschaffung dieses überkom-
menen und rechtsstaatlich wie em-
pirisch-kriminologisch höchst zwei-
felhaften Rechtsinstituts führt.

Frieder Dünkel

Jörg Kinzig
Die Sicherungsverwahrung 
auf dem Prüfstand
Eigenverlag des Max-Planck-Instituts
für ausländisches und internationales
Strafrecht
Freiburg, 1996
694 Seiten, DM 70,–
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Schriftenreihe der Deutsch-
Japanischen Juristenvereinigung
808 Seiten, DM 162,–
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FRAGEBOGEN

Bernd-Rüdeger Sonnen – 
neuer DVJJ-Vorsitzender

An der Universität Hamburg lehrt er Strafrecht,
seit Erscheinungsbeginn ist er Mitglied der Re-
daktion und des Herausgeberkreises der Neuen
Kriminalpolitik, jetzt wurde er in Hannover ein-
stimmig zum neuen Vorsitzenden der DVJJ ge-
wählt. Damit tritt Bernd-Rüdeger Sonnen die

Nachfolge von Prof. Christian Pfeiffer an.

DVJJ-Vorsitzender bis 1998: Füllt die Professur in Hamburg, diverse
publizistische Tätigkeiten (JGG-Kommentar u.a.), Neue Kriminalpolitik
und vieles mehr nicht aus?

Auch bei beruflicher Be- und manchmal Überlastung muß Zeit und
Raum bleiben für persönliche und fachliche Unterstützung: Christian
Pfeiffer erkennt die permanente Haushalts- und Innovationskrise des
Staates in den Bereichen Jugend, Soziales, Kultur und Umwelt und ent-
wickelt die Vision einer Bürgergesellschaft, die sich auf ihre eigenen
Stärken besinnt und die Lösung gesellschaftlicher Probleme selbst in die
Hand nimmt. Ich teile seine Einschätzung, möchte ihn durch die Über-
nahme des Vorsitzes in der DVJJ entlasten und persönlich wie fachlich
ein Stück weit solidarisch sein.

Werden in der DVJJ-Arbeit neue Akzente gesetzt?

Gegenwärtig können keine neuen Akzente gesetzt werden. Es geht viel-
mehr darum, den kriminalpolitischen Kurs der DVJJ zu halten und abzu-
sichern, die kriminalpolitische Zielsetzung des 1. Jugendgerichtsände-
rungsgesetzes 1990 noch stärker in der Praxis umzusetzen (mehr
informelle Erledigung, neue ambulante Möglichkeiten wie Betreuung,
soziale Gruppenarbeit, Täter-Opfer-Ausgleich, Prävention vor Repres-
sion). Die DVJJ wird die Herabsetzung der Strafmündigkeitsgrenze auf 12
Jahre und die Anwendung allgemeinen Strafrechts auf Heranwachsende
abzuwehren haben.

Wie soll sie aussehen, die DVJJ im Jahr 2000?

Im Jahr 2000 wird die DVJJ hoffentlich die Chance haben, die Vorschlä-
ge des 22. Deutschen Jugendgerichtstages in Regensburg 1992 wieder
aufzugreifen und so vielleicht ein 2. Jugendgerichtsänderungsgesetz
mitzugestalten. Bis dahin wird sie noch stärker Lobby für Kinder und Ju-
gendliche als Opfer und Täter sein müssen.

Nur Interims-Vorsitzender oder gibt es Pläne, die über den nächsten
Jugendgerichtstag hinausgehen?

Meine Hauptaufgabe besteht zunächst darin, den Jugendgerichtstag
1998 mitvorzubereiten, der in einer norddeutschen Universitätsstadt
zum Thema »Kinder und Jugendliche als Opfer und Täter – Prävention
und Repression« stattfinden wird. Mit diesem Schwerpunkt werde ich
mich auch über 1998 hinaus innerhalb der DVJJ beschäftigen – egal in
welcher Rolle.
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